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Fußweg (keine Zufahrten)

Hinweis: Durch den vorhandenen Friedhof/Trauerhalle
und durch das Anwesen „Hotel Zum Römer“ mit den
entsprechenden Sälen können Lärm- und/oder
sonstige Immissionen entstehen, die als ortsüblich
hinzunehmen sind.

Schmutzwasserableitung als
Hausanschlussleitung mit
Schutzstreifen /Dienstbarkeit

privat
VBZ 2

 

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines
Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Legende

 

Private Verkehrsflächen / Erschließung
(VBZ 1 Zufahrt mit versickerungsfähigem Pflaster, VBZ 2 Wendeanlage)

privat

Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von
Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB)

Aufstellfläche für Abfallbehälter/Mülltonnen zur Leerung

64.7464.77

64.75

Pflaster Bestandsvermessung

Nachrichtliche Darstellung

Altablagerung
"Rheinbrohl, Auf der Bitz"
(Nr. 138 02 063 - 0210)
(§ 9 Abs. 5, Nr. 3 BauGB)

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Fahrrecht zu Gunsten der Abfallentsorgung und Rettungsdienste

Hinweise:
Eine ordnungsgemäße und funktionsgerechte
Gesamterschließung der neuen Wohnbebauung kann nur
gewährleistet werden, wenn das Niederschlagswasser
komplett auf den Grundstücken verbleibt und wenn für die
einzelnen Ver- und Entsorgungsleitungen auf den in
Anspruch genommen Flächen Leitungsrechte zu Gunsten
des jeweiligen nutzenden Baugrundstückes bestehen.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ortsgemeinderat hat am 23.02.2021 die Aufstellung
des Bebauungsplanes nach § 2 (1) BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist am 08.07.2021   ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Bebauungsplan "Am Friedhofsweg" - Ortsgemeinde Rheinbrohl
Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB
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Plangebiet

Datengrundlage:
Geobasisinformationen der
Vermessungs- und
Katasterverwaltung
Rheinland-Pfalz (Zustimmung
vom 15. Oktober 2002)

"Am Friedhofsweg"
Verfahren nach § 13a BauGB

Lageübersicht (ohne Maßstab)

a 27.03.2022 Fassung zur erneuten Offenlage

b 05.07.2022 Fassung zum Satzungsbeschluss

ANERKENNUNG PLANENTWURF UND BESCHLUSS ZUR
ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am
22.06.2021 den Bebauungsplanentwurf, bestehend aus
Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und
Begründung, anerkannt und zur Auslegung bestimmt.

UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT IM
BESCHLEUTNIGTEN VEREINFACHTEN VERFAHREN
NACH § 13a  (3) Ziffer 2 BauGB

Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 15.07.2021 bis
30.07.2021 über die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
unterrichtet. Ihr wurde Gelegenheit eingeräumt, sich in
der o. a. Frist zur Planung zu äußern.
Ort und Dauer der Unterrichtung wurden am 08.07.2021
öffentlich bekanntgemacht.

Rheinbrohl, den 09.07.2021

___________________________
Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND DER
BEHÖRDEN gem. §§ 3 (2) und 4 (2) i.V.m. §§ 13 und
13a BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich der
Textfestsetzungen hat mit der Begründung gem. § 3 (2)
BauGB in der Zeit vom 26.08.2021 bis einschließlich
27.09.2021 während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 19.08.2021 mit dem Hinweis
öffentlich bekannt gemacht, dass Anregungen während
der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
13.08.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Rheinbrohl, den 28.09.2021

___________________________
Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

ANERKENNUNG PLANENTWURF UND BESCHLUSS
ZUR ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am
05.04.2022 die überarbeiteten Planunterlagen,
bestehend aus Planzeichnung, textlichen
Festsetzungen und Begründung, anerkannt und die
Auslegung bestimmt.

Rheinbrohl, den 26.05.2022

___________________________
Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Erneute Durchführung der Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 3 (2) und 4
(2) BauGB / Offenlage

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich der
Textfestsetzungen und Begründung haben nach § 3 (2)
BauGB in der Zeit vom  03.06.2022  bis einschließlich
04.07.2022  während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht erneut öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 25.05.2022 mit dem Hinweis
öffentlich bekannt gemacht, dass Anregungen während
der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
17.05.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Rheinbrohl, den 05.07.2022

___________________________
Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Rheinbrohl, den 08.07.2021
___________________________

Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Rheinbrohl, den 08.07.2021
___________________________

Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Würdigung der Anregungen

Die Würdigung der Anregungen gem. § 2 (3) BauGB
erfolgte am  05.07.2022 . Die vorliegenden
Planunterlagen, bestehend aus Planurkunde, textlichen
Festsetzungen und Begründung, wurden anerkannt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB
durch den Ortsgemeinderat am 05.07.2022
als Satzung beschlossen worden.

Rheinbrohl, den 06.07.2022
___________________________

Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Rheinbrohl, den 06.07.2022
___________________________

Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Erneute Durchführung der Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 3 (2) und
4 (2) BauGB / Offenlage

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich der
Textfestsetzungen und Begründung haben nach § 3 (2)
BauGB in der Zeit vom  12.05.2023  bis einschließlich
16.06.2023  während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht erneut öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am  04.05.2023  mit dem Hinweis
öffentlich bekannt gemacht, dass Anregungen während
der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
02.05.2023  zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Rheinbrohl, den .........................

___________________________
Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

aufgehoben am  25.04.2023

c 04.04.2023 Fassung für eine erneute Offenlage

d 16.06.2023 Fassung zum Satzungsbeschluss

Würdigung der Anregungen

Die Würdigung der Anregungen gem. § 2 (3) BauGB
erfolgte am  20.06.2023 . Die vorliegenden
Planunterlagen, bestehend aus Planurkunde, textlichen
Festsetzungen und Begründung, wurden anerkannt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB
durch den Ortsgemeinderat am  20.06.2023
als Satzung beschlossen worden.

Rheinbrohl, den .........................
___________________________

Oliver Labonde, Ortsbürgermeister

Rheinbrohl, den .........................
___________________________

Oliver Labonde, Ortsbürgermeister
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